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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 

 
Erneute Bekanntmachung 

 
Der Rat der Stadt Gifhorn hat in seiner Sitzung am 03.04.2017 folgenden Bebauungsplan als 
Satzung beschlossen: 

Bebauungsplan Nr. 109 „Schulplatz – Konrad-Adenauer-Straße“ mit örtlicher Bauvorschrift 
(ÖBV) 

 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der o. g. Bebauungsplan bekannt 
gemacht. Der Bebauungsplan mit der entsprechenden Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB können während der Sprechzeiten der Verwaltung im 
Rathaus der Stadt Gifhorn, Marktplatz 1, Zimmer 201, von jedermann eingesehen werden.  
 
Die Lage und der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus dem zugehörigen 
Übersichtsplan.1 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die Rechtswirksamkeit 
der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1.) entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Stadt Gifhorn bekannt 

waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt 
oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2.) die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 

2, § 4a Abs. 3 und 5 Satz 2, § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 (auch in Verbindung mit § 13 a 
Abs. 2 Nr. 1), § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie § 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschriften einzelne 
Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, 
die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung 
berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder der Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat, 
oder bei Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer 
Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei Anwendung des § 4a Abs. 3 
Satz 4 oder des § 13 (auch in Verbindung mit § 13a Abs. 2 Nr. 1) die Voraussetzungen für 
die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3.) die Vorschriften über die Begründung der Satzung sowie ihres Entwurfes nach §§ 2a, 3 

Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug 
auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen 
Punkten unvollständig ist; 

 

                                                
1 abgedruckt auf Seite 385 dieses Amtsblattes 
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4.) ein Beschluss der Stadt Gifhorn über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 
erteilt, oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht 
worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten unvollständig ist, 
hat die Stadt Gifhorn auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtigtes Interesse 
dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung 
für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch eine Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 bis 4 unbeachtlich ist, 
wenn 
 
1.) die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplans (§ 8 Abs. 2 Satz 

2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung eines 
vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2.) § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden 
ist; 

 
3.) der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich 
des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4.) im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist.  
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 3 BauGB in der zurzeit gültigen 
Fassung für die Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Satzung maßgebend ist. 
Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie offensichtlich und auf das 
Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB in der zurzeit gültigen 
Fassung die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie Mängeln der Abwägung 
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Gifhorn unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn aufgrund des Inkrafttretens 
dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuches (BauGB) 
bezeichneten Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, Fahr- und 
Leistungsrechten; Bindung für Bepflanzung; Änderung oder Aufhebung einer zulässigen Nutzung) 
eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
erlischt nach Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend gemacht 
wird. 
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Der Bebauungsplan tritt mit dieser erneuten Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises 
Gifhorn rückwirkend zum 28.04.2017 in Kraft. 
 
Gifhorn, 17.05.2017 
      (L. S.) 
Matthias Nerlich  
Bürgermeister 

 
I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG  

 

der Stadt Wittingen für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 in 
der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Wittingen in der Sitzung am 16.03.2017 
folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  15.317.021 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 18.803.750 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 222.000 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
  
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit             14.338.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.756.900 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 816.600 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.128.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.899.400 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 756.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 19.054.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 22.641.300 Euro 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.311.400 Euro festgesetzt. 
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.247.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 

§ 6 
 
Folgende Ansätze erhalten einen Sperrvermerk und über die Höhe kann jeweils nur nach einer 
Entscheidung des Verwaltungsausschusses/Rates verfügt werden: 
28101.0091800/00000000 Investitionszuschüsse                                36.000 € 
36600.0910000/00000000 Kinderspielplätze    41.500 €  
42411.0910000/00000000 Freibad Wittingen Startblöcke                               8.000 € 
42411.0960000/00001706 Freibad Wittingen Warmwasserspeicher            30.000 €        
54101.0962000/54101018 Knesebeck, Gartenstr. Neu                        30.000 € 
54101.0962000/54101019 Knesebeck, Am Jönsbeck                         30.000 € 
 
Wittingen, 16.03.2017  
 
Stadt Wittingen 
 
Ridder 
Bürgermeister 
 

II. 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 23.05.2017 unter dem Az. 111-09-
02/2-1 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06.2017 bis einschließlich 
14.06.2017 zur Einsichtnahme im Rathaus öffentlich aus. 
 
Wittingen, den 29.05.2017       
 
Ridder            
Bürgermeister 
 
 



ABL Nr. 5/2017 

330 

Bekanntmachung 
 
der Stadt Wittingen 
 
Der Rat der Stadt Wittingen hat mit Beschluss vom 16.03.2017 aufgrund des § 10 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) und des § 58 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) die Ergänzungssatzung gem. § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB in der Ortschaft Stöcken nach 
Prüfung aller Stellungnahmen als Satzung beschlossen.  
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich der o.a. Satzung ergeben sich aus anliegender 
Gebietsabgrenzung.2 
 
Jedermann kann die Satzung und die Begründung während der Öffnungszeiten im Rathaus der 
Stadt Wittingen einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
 
Die Satzung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Wittingen, den 10.05.2017 
       (L. S.) 
 
Ridder 
Bürgermeister 
 
Die Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Änderungssatzung der 
Aufwandsentschädigungssatzung der Samtgemeinde Boldecker Land vom 28.04.2017 
Amtsblatt Nr. 4, wird wegen eines Schreibfehlers durch die nachfolgende Bekanntmachung 
ersetzt. 
 

4. Änderungssatzung der 
Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für 

ehrenamtlich tätige Personen in der Samtgemeinde Boldecker Land 
(Aufwandsentschädigungssatzung) 

 

 
Der Rat der Samtgemeinde Boldecker Land hat gemäß § 10 NKomVG i. V. m. § 58 NKomVG vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.03.2017 
(Nds. GVBl. S. 48) in seiner Sitzung am 30.03.2017 folgende Satzung beschlossen: 

 
Artikel 1 

 
§ 9 Abs. 1 der Aufwandsentschädigungssatzung erhält folgende zusätzliche Ziffer: 

 
„1.10 Ehrenamtliche Pflegekräfte Kindergarten Weyhausen 15,- €/pro Monat“ 
                                                
2 abgedruckt auf Seite  386 dieses Amtsblattes 
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Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.03.2017 in Kraft. 

 
 
Weyhausen, 30.03.2017 

(L. S.) 
Samtgemeindebürgermeisterin 
In Vertretung 
 
Hanisch 

 
I. 

 
HAUSHALTSSATZUNG 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat der Gemeinde Jembke in der Sitzung am 09.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen. 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
   
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.990.100 EURO 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.239.900 EURO 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 EURO 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 EURO 
   
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

  
 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.955.100 EURO 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.108.900 EURO 
   
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 EURO 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 262.200 EURO 
   
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EURO 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EURO 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.955.100 EURO 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.371.100 EURO 
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§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000 EURO festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer  
   
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 
   
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
Jembke, den 09.03.2017                                                 
 
Ziegenbein 
Bürgermeisterin 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Boldecker Land öffentlich aus. 
 
Jembke, 29.05.2017 
 
Ziegenbein 
Bürgermeisterin 
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I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat der Gemeinde Tappenbeck in der Sitzung am 06.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen. 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
   
1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.018.200 EURO 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.018.200 EURO 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 EURO 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 EURO 
   
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

  
 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.018.200 EURO 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.992.000 EURO 
   
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.009.200 EURO 
2.2.2 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 613.300 EURO 
   
2.4  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EURO 
2.5 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 EURO 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 6.027.400 EURO 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.605.300 EURO 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 EURO festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
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1.  Grundsteuer  
   
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 330 v. H. 
   
2. Gewerbesteuer 330 v. H. 
 
Tappenbeck, den 06.03.2017  
 
Mittelstädt 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Boldecker Land öffentlich aus. 
 
Tappenbeck, 29.05.2017 
 
Mittelstädt 
Bürgermeister 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZAUNG 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat der Gemeinde Weyhausen in der Sitzung am 27.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen. 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag   
   
1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.471.900 EURO 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.390.700 EURO 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 EURO 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 EURO 
   
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

  
 

2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.447.100 EURO 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.286.800 EURO 
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2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 EURO 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 31.500 EURO 
   
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 976.000 EURO 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.069.600 EURO 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 4.423.100 EURO 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.387.900 EURO 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EURO festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer  
   
1.1 Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 
1.2 Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 
   
2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
Weyhausen, den 27.03.2017                                        
 
Klose 
Bürgermeisterin 
 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
23.05.2017 unter dem  AZ 111-09-02/4-1 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Boldecker Land öffentlich aus. 
 
Weyhausen, den 29.05.2017 
 
Klose 
Bürgermeisterin 
 

Bekanntmachung 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Laischeweg"  
Gemeinde Weyhausen 

 
Der Rat der Gemeinde Weyhausen hat am 27.03.2017 die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
"Gewerbegebiet Laischeweg" Gemeinde Weyhausen, bestehend aus der Planzeichnung3 und den 
textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Jedermann kann die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Laischeweg" Gemeinde 
Weyhausen, bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen nebst 
Begründung und Umweltbericht zu den Sprechzeiten im Rathaus der Samtgemeinde Boldecker 
Land, Eichenweg 1, 38554 Weyhausen, Haupt- und Bauverwaltungsamt, Frau Hüffermann, 
Zimmer 224 (1. Etage) und im Gemeindebüro in 38554 Weyhausen, Vor dem Dorfe 6 einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes, 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich oder zur 
Niederschrift gegenüber der Gemeinde Weyhausen, Vor dem Dorfe 6, 38554 Weyhausen geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt der oben genannte Bebauungsplan in Kraft. 
 
Weyhausen, den 18.05.2017 

(L. S.) 
Klose 
Bürgermeisterin 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Bebauungsplan „Priasfeld-Ost IV“, Gemeinde Bergfeld 
 
Der Rat der Gemeinde Bergfeld hat in seiner Sitzung am 09.12.2016 den Bebauungsplan 
"Priasfeld Ost IV" als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
dazugehörige Begründung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans ist der anliegenden Gebietsabgrenzung 
zu entnehmen.4 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründungen sowie einer zusammenfassenden 
Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB kann in dem Gemeindebüro der Gemeinde Bergfeld während 
der Sprechzeiten von jedermann eingesehen werden. Über den Inhalt des Bebauungsplanes kann 
umfassend Auskunft verlangt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten Vorschriften dann 
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der 
zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.     
    
Bergfeld, den 17.05.2017      
 
Düsterhöft 
Bürgermeisterin 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 

der Gemeinde Tiddische für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde  Tiddische in der Sitzung am 15.05.2017 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wird 
 
im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
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1.1 der ordentlichen Erträge auf      1.035.700,00 EUR 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf     1.270.100,00 EUR 
1.3  der außerordentlichen Erträge,                   0,00 EUR 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf                  0,00 EUR 
 
im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
 2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.028.600,00 EUR 
 2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.208.100,00 EUR 
 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      220.000,00 EUR 
 2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      216.700,00 EUR 
 2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit     0,00 EUR 
 2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     0,00 EUR 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes     1.248.600,00 EUR 
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes     1.424.800,00 EUR 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 171.400,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
    a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe       300 v. H. 
       (Grundsteuer A) 
 
    b) Grundsteuer B (Grundsteuer B)       320 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer          350 v. H.  
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§ 6 
 
Die Wertgrenze für die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
gemäß § 4 Abs. 6 S. 1 GemHKVO wird auf 1.000,00 EUR festgesetzt. 
 
Tiddische, den 15.05.2017 
 
Gemeinde Tiddische 

 
Bartels 
Bürgermeister 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Brome öffentlich aus. 
 
Tiddische, 29.05.2017 
 
Bartels 
Bürgermeister 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 

der Gemeinde Dedelstorf für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Dedelstorf in der Sitzung am 28. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf   1.246.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.246.400 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge                0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf      0 Euro 
 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit     1.216.400 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.178.900 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  197.300 Euro 
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2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit         258.000 Euro 
  
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes    1.413.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.436.900 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 

 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 
Dedelstorf, 28. März 2017 

(L. S.) 
Rodewald 
Bürgermeister 
 

ll. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
       
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Hankensbüttel öffentlich aus. 
 
Dedelstorf, den 22.05.2017     
 
Rodewald  
Bürgermeister 
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I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 

der Gemeinde Obernholz für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 

Gemeinde Obernholz in der Sitzung am 06. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  774.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 765.700 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge             0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf             0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 766.100 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 750.400 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 337.600 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit 425.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit            0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit            0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.103.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.175.400 Euro 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 Euro  festgesetzt. 
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§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Obernholz, 06. April 2017 

(L. S.) 
Rodewald 
Bürgermeister 
 

ll. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Hankensbüttel öffentlich aus. 
 
Obernholz, den 24.05.2017     
 
Rodewald 
Bürgermeister 
 

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 

der Gemeinde Steinhorst für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Steinhorst in der Sitzung am 27. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf   1.228.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.836.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge                0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf       0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt  
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.194.200 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.768.000 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit     140.300 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit     248.900 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         3.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.334.500 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.020.000 Euro 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro  festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Steinhorst, 27. März 2017 

(L. S.) 
Singer 
Bürgermeister 

ll. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
       



ABL Nr. 5/2017 

344 

Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Hankensbüttel öffentlich aus. 
 
Steinhorst, den 22.05.2017     

 
Singer 
Bürgermeister 
 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Flächennutzungsplanänderung Nr. 38 der Samtgemeinde Isenbüttel 
 
Die vom Rat der Samtgemeinde Isenbüttel am 26.01.2017 beschlossene 
Flächennutzungsplanänderung Nr. 38 ist dem Landkreis Gifhorn am 15.02.2017 gemäß § 6 des 
Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen Fassung zur Genehmigung vorgelegt worden. Der 
Landkreis Gifhorn hat die Flächennutzungsplanänderung mit Verfügung vom 19.04.2017,  Az.: 
8.3/6121-02/60/38, mit einer Auflage genehmigt. 
 
Auflage: 

Der Stand (Monat/Jahr) ist auf der Planunterlage nachzutragen.   
 
Der räumliche Geltungsbereich der  Flächennutzungsplanänderung Nr. 38 befindet sich im 
Südosten der bebauten Ortslage von Calberlah. Siehe nachstehende Gebietsabgrenzung.5 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Gifhorn wird die Änderung des 
Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Die Planunterlagen der Flächennutzungsplanänderung Nr. 38 einschließlich der Begründung 
liegen während der Sprechstunden der Verwaltung der Samtgemeinde 
Isenbüttel im Rathaus, Fachbereich Bauen und Gebäudemanagement, Abteilung Planen und 
Bauen, Zimmer 4, 38550 Isenbüttel, Wiesenhofweg 4, zu jedermanns Einsicht aus. Einen 
Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der Durchwahl 05374/8833 
vereinbaren. Jedermann kann über den Inhalt der Flächennutzungsplanänderung Auskunft 
verlangen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 3 
Satz 2 des Baugesetzbuches in der zur Zeit gültigen Fassung bezeichneten Vorschriften dann 
unbeachtlich sind, wenn sie nicht gemäß § 215 Abs. 1 Baugesetzbuch innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Isenbüttel geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Samtgemeinde Isenbüttel                                                      
 
Isenbüttel, 16.05.2017 
 
Metzlaff  
Samtgemeindebürgermeister 
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I. 
 

HAUSHALTSSATUNG 
        

der Gemeinde Isenbüttel für das Haushaltsjahr 2017 
              
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat der Gemeinde Isenbüttel in seiner Sitzung am 08.05.2017 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen:        
        

§ 1 
        
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird      
         
1.  im Ergebnishaushalt       
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag       
        
1.1 der ordentlichen Erträge auf       7.700.500 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf     7.590.700 Euro 
        
1.3  der außerordentlichen Erträge auf      0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf      0 Euro 
        
2. im Finanzhaushalt       
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag       
        
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  7.421.500 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  7.080.800 Euro 
        
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit        236.500 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit     1.522.900 Euro 
        
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit     0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit     0 Euro 
        
festgesetzt.        
        
Nachrichtlich:           
        
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes    7.658.000 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes   8.603.700 Euro 
        

§ 2 
        
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
       

§ 3 
        
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.      
   

§ 4 
        
Der Höchstbetrag, bis zu dem  im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen  in  Anspruch  genommen werden dürfen, wird  auf 1.230.000 € festgesetzt. 
        



ABL Nr. 5/2017 

346 

§ 5 
        
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt:        
        
1. Grundsteuern       
        
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)     360 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer        360 v.H. 
       
Isenbüttel,  den 08.05.2017  
 
Rautenbach        
Gemeindedirektor   
 

ll. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Isenbüttel öffentlich aus. 
 
Isenbüttel, den 29.05.2017     
 
Rautenbach 
Gemeindedirektor 

 
I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
        

der Gemeinde Ribbesbüttel für das Haushaltsjahr 2017 
              
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat der Gemeinde Ribbesbüttel in seiner Sitzung am 09.05.2017 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:        
        

§ 1 
        
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird       
      
1.  im Ergebnishaushalt       
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag       
        
1.1 der ordentlichen Erträge auf       1.615.300 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf     1.638.400 Euro 
        
1.3  der außerordentlichen Erträge auf         0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf         0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt       
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag       
        
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.576.100 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.560.000 Euro 
        
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          81.000 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit        183.500 Euro 
        
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit          15.000 Euro 
        
festgesetzt.        
        
Nachrichtlich:           
        
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes    1.657.100 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes   1.758.500 Euro 
        

§ 2 
        
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
       

§ 3 
        
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.      
   

§ 4 
        
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 262.000 €  festgesetzt. 
        

§ 5 
        
Die Steuersätze  (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt:        
        
1. Grundsteuern       
        
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)     360 v.H. 
        
2. Gewerbesteuer                   380 v.H. 
 
Ribbesbüttel,  den 09.05.2017        
 
Stieghahn        
Bürgermeister        
       II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Isenbüttel öffentlich aus. 
 
Ribbesbüttel, den 29.05.2017 
 
Stieghahn 
Bürgermeister 
      

I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
        

der Gemeinde Wasbüttel für das Haushaltsjahr 2017 
        
        
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG hat der 
Rat der Gemeinde Wasbüttel in seiner Sitzung am 27.04.2017 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2017 beschlossen:        
      § 1 
        
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird      
  
        
1.  im Ergebnishaushalt       
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag       
        
1.1 der ordentlichen Erträge auf       1.531.800 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf     1.580.500 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf          0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf         0 Euro 
        
2. im Finanzhaushalt       
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag       
        
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.491.800 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.486.300 Euro 
        
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit          30.000 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit            8.900 Euro 
        
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit                  0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit           3.600 Euro 
        
festgesetzt.        
        
Nachrichtlich:           
        
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes    1.521.800 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes   1.498.800 Euro 
        

§ 2 
        
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
        
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.       
      

§ 4 
        
Der  Höchstbetrag, bis zu dem  im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von  Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 240.000 € festgesetzt. 
        

§ 5 
        
Die Steuersätze  (Hebesätze)  für die  Realsteuern  werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt:        
         
1. Grundsteuern       
        
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  360 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)     360 v.H. 
        
2. Gewerbesteuer        380 v.H. 
       
Wasbüttel,  den 27.04.2017        
 
Jonas 
Bürgermeister        

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Isenbüttel öffentlich aus. 
 
Wasbüttel, den 22.05.2017 
 
Jonas 
Bürgermeister 
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Satzung 
 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Leiferde 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBl.  
S. 48) und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48) 
hat der Rat der Gemeinde Leiferde in seiner Sitzung am 04.04.2017 folgende Satzung 
beschlossen: 

 
§ 1 

Beitragsfähige Maßnahmen 
 
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 

und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) 
erhebt die Gemeinde Leiferde – sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff BauGB 
nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den 
Grundstückeigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen 
Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen im 
Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 
NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile 
einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer 
Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 

Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen 
benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 
2. für die Freilegung der Fläche; 
 
3. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn 

mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 
der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 
Veränderung des Straßenniveaus; 
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4. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) kombinierten Rad- und Gehwegen 
d) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
e) niveaugleichen Mischflächen, 
f) Bushaltestellen und Busbuchten, 
g) Beleuchtungseinrichtungen, 
h) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen 

Einrichtungen, 
i) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
j) Parkflächen (auch Standspuren) und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der 

öffentlichen Einrichtungen sind; 
 

5. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, 
Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

 
6. der Fremdfinanzierung; 
 
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirkten 

Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 
8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 
9. für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbringenden Werk- 

und Dienstleistungen. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für  

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,  
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 

 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.  

 
§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand 
 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der Inanspruchnahme 

der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen 
Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen 
Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, soweit sie Eigentümerin oder 
Erbbauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist.  



ABL Nr. 5/2017 

352 

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allgemeinheit 

auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die deutlich überwiegend  
dem Anliegerverkehrs dienen, sowie bei verkehrs- 
beruhigten Wohnstraßen 25 v. H., 

 
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 

örtlichen Verkehr 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und 
Bushaltestellen 60 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
öffentlichen Einrichtung 35 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 50 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 30 v. H., 

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Durchgangsverkehr dienen,  
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-  
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und  
Bushaltestellen 70 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
öffentlichen Einrichtung 45 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 60 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 40 v. H., 

 
4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG, die 

deutlich überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 25 v. H., 
 

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG, bei 
denen Anlieger- und Durchgangsverkehr in etwa gleich stark  
sind oder bei denen der Durchgangsverkehr überwiegt 60 v.H., 
 

6. bei Fußgängerzonen 30 v. H., 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur 
Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine 

ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für 
eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 
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§ 5 
Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 

 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 
sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit 
dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die 
übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer 
Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder einer 
Tiefenbegrenzungslinie – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,  
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 
Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  liegen und bei Grundstücken, 
die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im 
Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr 
verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer 
Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 
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(4) Bei berücksichtungspflichtigen Grundstücken, die  
 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. 
Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind 
(landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, 
die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  
 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtungspflichtigen Grundstücken, die baulich 

oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung 
mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 
Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich 
oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise 
baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als 
ein Vollschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen – 

bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 
Nr. 1 und Nr. 2), 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen 
Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei 
Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen 
aufgerundet wird; 
 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 
abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze, Parkhäuser oder eine Tiefgaragenanlage 
errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
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f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 
Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 
BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 
1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis  
Nr. 5), wenn sie  
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 
 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3,  
§ 4 und 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in 
einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 
Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes 
(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes i. S. von § 11 
BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise  
nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauer- 
kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils  
so genutzt werden 0,5, 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem 

Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn 
 

a) sie ohne Bebauung sind, bei 
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  

Wasserflächen 0,0167, 
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bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 
land 0,0333, 

 
cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0, 
was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von ihnen 
Windkraft- oder selbständige Photovoltaikanlagen 
befinden, 
 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen  
Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden  
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5, 

 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der  
landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan- 
lagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude  
(z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil- 
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
 0,2 ergibt, 1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die  
Restfläche gilt lit. a), 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung  

besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt,  1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. b), 

 
e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof- 

stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden, 
für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage 
 
geteilt durch die Grundflächezahl 0,2 ergibt, 1,5 
für die Restfläche gilt lit. a) 
 

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,  
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten  
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere  
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt  
lit. a), 

 
g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung  

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
erfassten Teilflächen  
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 
 betrieben dienen, 1,5 

 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 
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bb) mit sonstigen Baulichkeiten  1,0 
 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
cc) ohne Bebauung  1,0 

für die Restfläche gilt lit. a). 
 

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
 

§ 8 
Aufwandsspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbständig erhoben 
werden für  

 
1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines von 

ihnen, 
 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines von 

ihnen, 
 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 

Gehwege oder eines von ihnen, 
 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächen- 

entwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungs- 

einrichtungen der öffentlichen Einrichtung, 
 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
 
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßen- 

begleitgrüns. 
 

§ 9 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 

Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit 

der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem 
Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen 

Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind 
und der Aufwand berechenbar ist. 
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§ 10 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald 
mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig 
ist.  

§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts 
auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum. 

 
§ 12 

Beitragsbescheid 
 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

§ 14 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 

entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unternehmerrechnungen und 
im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau von 
Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach 
Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 

 
(4) Ein Ablösevertrag wird wirksam, wenn der auf das betroffene Grundstück entfallende 

Ausbaubeitrag das Doppelte oder mehr als das Doppelte oder die Hälfte oder weniger als die 
Hälfte des Ablösebetrages ausmacht. In einem solchen Fall ist der Ausbaubeitrag durch 
Beitragsbescheid festzusetzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösebetrages 
anzufordern oder die Differenz zwischen gezahlten Ablösebetrag und Ausbaubeitrag zu 
erstatten. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
16.06.2010 außer Kraft. 
 
Leiferde, 04.04.2017 

(L. S.) 
Kluge 
Gemeindedirektor 
    

Hauptsatzung  
 

der Gemeinde Meinersen 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Gemeinde Meinersen in seiner Sitzung 
am 04.05.2017 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 1 
Name und Sitz 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Meinersen“ und die Bezeichnung „Gemeinde“. 
 
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer kreisangehörigen Gemeinde. 
 
(3) Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Meinersen an. 
 
(4) Sie hat ihren Sitz in Meinersen, Landkreis Gifhorn. Das Gebiet der Gemeinde Meinersen 

besteht aus den Ortsteilen Ahnsen, Böckelse, Hardesse, Höfen, Hünenberg, Meinersen, 
Ohof, Päse, Seershausen, Siedersdamm und Warmse. 

 
§ 2 

Hoheitszeichen, Dienstsiegel 
 
(1) Das Wappen der Gemeinde Meinersen ist zweigeteilt und zeigt auf der unteren Hälfte auf 

silbernem Grund eine blaue Waage mit Schwert; in der oberen Hälfte ein dreireihiges 
blau/silbernes geschachtetes Feld. 

 
(2) Die Flagge ist blau/weiß und zeigt in einem weißen Mittelstreifen das Gemeindewappen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Meinersen, Landkreis 

Gifhorn“. 
 

§ 3 
Wertgrenzen für Ratsaufgaben 

 
(1) Über Rechtsgeschäfte nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG beschließt der Rat, wenn der 

Vermögenswert 2.500,00 € übersteigt. Dies gilt nicht für Verfügungen über bewilligte 
Haushaltsmittel. 

 
(2) Über Verträge der Gemeinde nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG mit Mitgliedern der 

Vertretung, sonstigen Mitgliedern von Ausschüssen oder mit dem/der Gemeindedirektor(in) 
beschließt der Rat, es sei denn, dass es sich um Verträge aufgrund einer förmlichen 
Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, deren 
Vermögenswert 5.000,00 € nicht übersteigt. 
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(3) Für die Abgrenzung der Geschäfte der laufenden Verwaltung beschließt der Gemeinderat 

besondere Richtlinien. 
 
(4) Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen mit einem Wert von über 100,00 € bis zu 2.000,00 € entscheidet der 
Verwaltungsausschuss (§§ 111 Abs. 7 NKomVG, 25a GemHKVO) 

 
§ 4 

Verwaltungsausschuss 
 
 Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, an den Sitzungen des Verwaltungsausschusses als  
 Zuhörer/-in teilzunehmen. 
 

§ 5 
Vertreter des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin 

 
(1) Der/die Bürgermeister(in) wird beim Vorsitz im Rat und Verwaltungsausschuss sowie 

in den Fällen des § 81 Abs. 2 Satz 1 NKomVG durch zwei gleichberechtigte 
stellvertretende(n) Bürgermeister(in) vertreten. 

 
(2) Sind diese verhindert, so wählt der Rat in der Sitzung einen besonderen 

Sitzungsleiter/eine besondere Sitzungsleiterin aus den anwesenden Beigeordneten. 
 

§ 6 
Einwohnerversammlungen 

 
(1) Der/die Gemeindedirektor(in) unterrichtet die Einwohner/-innen bei Bedarf über wichtige 

Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Der/die Gemeindedirektor(in) unterrichtet die Einwohner/innen bei Bedarf in 

Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes 
rechtzeitig und umfassend über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei 
wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben die Einwohner/innen 
Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 
Weitergehende Vorschriften über förmliche Beteiligungs- und Anhörungsverfahren bleiben 
unberührt. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gem. § 8 mindestens 7 Tage 

vor der Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 7 
Anregungen und Beschwerden an den Rat 

 
(1) Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 

Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. 
Der Bürgermeister leitet an den Rat gerichtete Eingaben sowohl an diesen als auch an die 
sonst zuständige Stelle weiter. Der Rat kann die Erledigung dem Verwaltungsausschuss 
übertragen. Der/die Bürgermeister(in) unterrichtet den Antragsteller/die Antragstellerin über 
die Art der Erledigung. 

 
(2) Nicht ausdrücklich an den Rat gerichtete Anregungen und Beschwerden erledigt die 

zuständige Stelle. Der/die Bürgermeister(in) entscheidet über die Unterrichtung des Rates. 
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(3) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren 

Personen bei der Gemeinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu 
benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellern 
können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(4) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Abs. 3 nicht 

entsprochen ist. 
 
(5) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum 

Gegenstand haben, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom 
Bürgermeister/von der Bürgermeisterin ohne Beratung den Antragstellern/den 
Antragstellerinnen mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder 
Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, Absichten 
u.s.w.) 

 
(6)  Anregungen und Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten 

Sitten verstoßen, sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne 
Beratung zurückzuweisen. 

 
(7) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren 

Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder 
Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürgerentscheides ist 
oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues 
Sachvorbringen enthält. 

 
(8) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss 

übertragen, sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG 
ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Verwaltungsausschuss können Anregungen 
oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse überweisen. 

 
§ 8 

Bekanntmachungen 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen veranlasst der/die Gemeindedirektor(in). 
 
(2) Verordnungen und Satzungen werden im Amtsblatt für den Landkreis Gifhorn  
  bekanntgemacht. 
 
(3) Sonstige Bekanntmachungen werden im Aushangkasten der Gemeinde im Rathaus 

Meinersen, Hauptstraße 1, 38536 Meinersen veröffentlicht. 
 
(4) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Satzung, einer Verordnung oder 

einer sonstigen Bekanntmachung, so kann die Bekanntmachung dieser Teile dadurch 
ersetzt werden, dass sie in der Gemeinde Meinersen während der Dienststunden zur 
Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser 
Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung, Verordnung oder 
sonstigen Bekanntmachungen wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und 
Dauer hingewiesen. 

 
(5) Die Dauer des Aushangs gem. Abs. 3 und 4 beträgt eine Woche, soweit durch Gesetz 

nichts anderes bestimmt ist. 
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§ 9 
Ton- und Bildaufnahmen in öffentlichen Sitzungen des Rates 

 
(1) In öffentlichen Sitzungen des Rates dürfen Vertreterinnen und Vertreter der Medien sowie 

die Verwaltung Film- und Tonaufnahmen von den Mitgliedern der Vertretung mit dem Ziel 
der Berichterstattung anfertigen. Die Anfertigung der Aufnahmen ist der Vorsitzenden oder 
Vorsitzenden vor dem Beginn der Sitzung anzuzeigen. Sie oder er hat die Mitglieder des 
Rates zu Beginn der Sitzung darüber zu informieren.  

 
(2) Ratsfrauen und Ratsherren können verlangen, dass die Aufnahme ihres Redebeitrages 

oder die Berichterstattung der Aufnahme unterbleibt. Das Verlangen ist gegenüber der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden geltend zu machen und im Protokoll zu 
dokumentieren. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende hat im Rahmen seiner 
Ordnungsgewalt (§ 63 NKomVG) dafür Sorge zu tragen, dass die Aufnahmen unterbleiben.  

 
(3) Film- und Tonaufnahmen von anderen Personen als den Mitgliedern des Rates, 

insbesondere von Einwohnerinnen und Einwohnern sowie Beschäftigen der 
Samtgemeinde, sind nur zulässig, wenn diese Personen eingewilligt haben.  

 
(4) Die Zulässigkeit von Tonaufnahmen zum Zwecke der Erstellung des Protokolls bleibt davon 

unberührt.  
§ 10 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den 

Landkreis Gifhorn in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung der Gemeinde Meinersen vom 

12.09.2013 außer Kraft.  
 
Meinersen, den 04.05.2017 
 
Gemeinde Meinersen 

(L. S.) 
Richter 
Stellv. Gemeindedirektorin 

 
Abweichungssatzung 

gemäß § 4 Abs. 4 der Straßenbaubeitragssatzung 
der Gemeinde Meinersen vom 28.09.2010 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. 
S. 48) und des § 6 der Neufassung des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. 121) sowie des § 4 Abs. 4 der Straßenbaubeitragssatzung der 
Gemeinde Meinersen vom 28.09.2010 hat der Rat der Gemeinde Meinersen in seiner Sitzung am 
04.05.2017 folgende Satzung beschlossen: 
 

Abschnitt I 
 
Abweichend von § 4 Abs. 2 Ziffer 4 der Straßenbaubeitragssatzung beträgt der Gemeindeanteil für 
die im Außenbereich verlaufende Straße „Am Sportplatz“ 66 %.  
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Abschnitt II 
 
Diese Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Meinersen, den 04.05.2017 

(L. S.) 
Richter 
Stellv. Gemeindedirektorin 

 
Gebührensatzung 

für die Benutzung des Kulturzentrums in der Gemeinde Meinersen 
 

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) sowie der §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 
jeweils in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Meinersen in seiner Sitzung 
am 04.05.2017 folgende Neufassung der Gebührensatzung für die Benutzung des Kulturzentrums 
in der Gemeinde Meinersen beschlossen:  
 

§ 1 
Gegenstand und Zweck 

 
Für die Benutzung des Kulturzentrums in Meinersen werden Gebühren nach Maßgabe dieser 
Gebührensatzung erhoben.  
 

§ 2 
Benutzungsgebühren 

 
1) Die Gebühren für die Benutzung des Kulturzentrums Meinersen betragen: 
 
  Versammlungs- Foyer Foyer und                Saal, Foyer, 
  raum  Versammlungs-       Versammlungs- 
    raum                        raum 
1. Feiern bis 4 Std. 
 incl. Küchenbenutzung 90,00 € 160,00 € 200,00 € 230,00 €  
 
 Feiern über 4 Std. 
 incl. Küchenbenutzung 160,00 € 290,00 € 340,00 € 420,00 € 
 
2. Feiern bis 4 Std. 
 ohne Küchenbenutzung 80,00 € 140,00 € 170,00 € 200,00 € 
 
 Feiern über 4 Std.  

 ohne Küchenbenutzung 140,00 € 260,00 € 310,00 € 380,00 € 
 
3. 1 Vorbereitungstag 50,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 
 
 ½ Vorbereitungstag 50,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 
 
 1 Nachbereitungstag 
 (sonntags) 50,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 
 (nur möglich bei Samstagsbuchungen) 
 
4. Energiekostenpauschale 
 Sommer (01.05.-30.09.) 10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 
 Winter (01.10.-30.04.) 20,00 € 30,00 € 30,00 € 40,00 € 
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 Die Energiekostenpauschale ist je Vor- und Nachbereitungs- bzw. Nutzungstag fällig. Halbe 
Tage werden hälftig berechnet. 

 
5. Die Reinigung, erfolgt grundsätzlich durch Reinigungspersonal der Gemeinde. Die 

angemieteten Räume werden nach den Veranstaltungen besenrein hinterlassen, hierzu gehört 
auch das Entfernen von Schmutzresten die durch das Betreten mit verschmutzten Schuhen 
entstehen. Grobe Verschmutzungen wie z. B. Erbrochenes in Toiletten sind vom Mieter zu 
entfernen. 

  Versammlungs- Foyer Foyer und               Saal, Foyer, 
  raum  Versammlungs-      Versammlungs- 
    raum  raum 
 Hierfür werden  

pauschal erhoben: 30,00 € 50,00 € 70,00 €       90,00 € 
 

6. Für die Küchenbenutzung wird eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 50,00 € erhoben. 
 
 Für die Toilettenreinigung wird eine zusätzliche Pauschale in Höhe von 50,00 € erhoben. 
 
(2) Ist die Übergabe bis 11:00 Uhr ohne vorherige Buchung eines Nachbereitungstages nicht 

erfolgt, wird ein voller zweiter Nutzungstag berechnet.  
 
 Eine Kaution in Höhe von 300,00 € ist vor der Schlüsselübergabe zu hinterlegen.  
 
(3) Die Stornierung eines Termins ist dann gebührenfrei, wenn die Absage spätestens 12 Wochen 

vor dem Termin erfolgt. Bei Absage bis 8 Wochen vor dem Termin wird eine Stornierungsgebühr 
in Höhe von 30,00 €, danach in Höhe von 50 % der jeweiligen Nutzungsgebühr erhoben.  

 
(4) Im Rahmen der Buchung seitens des Nutzers gewünschte Besichtigungstermine sind 

kostenpflichtig. Der erste Besichtigungstermin sowie die Übergabe und Abnahmetermine sind 
kostenfrei. Jeder zusätzliche Besichtigungstermin vor der Übergabe wird mit 40,00 € 
berechnet. 

 
§ 3 

Besondere Regelungen 
 
(1) Die Benutzung der Räume im Kulturzentrum für Sitzungen, Tagungen und Besprechungen 

durch politische Parteien aus der Gemeinde, Jugendverbänden aus der Gemeinde und alle 
Veranstaltungen der Gemeinde Meinersen und der Samtgemeinde Meinersen sowie 
Veranstaltungen für Schulen, Kindertagesstätten und Kirchen in der Gemeinde Meinersen sind 
gebührenfrei, mit Ausnahme der in § 5 genannten Kosten. 

 
(2) Die Veranstaltungen der Vereine sind gebührenpflichtig.  

 
(3) Für regelmäßige Übungszwecke durch Vereine und Verbände wird pauschal eine jährliche   

Gebühr in Höhe von 260,00 € erhoben.  
 
 Mit dieser Pauschale sind die Kosten für Reinigung, Energie und Entsorgung abgegolten, 

eventuelles Fehlgeschirr wird separat verrechnet. 
 
(4) Die Reinigungskosten nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 sind zu entrichten, wenn die Veranstaltung nicht 

als regelmäßiger Übungstermin zu werten ist, sondern als besondere Einzelveranstaltung. 
 

§ 4 
Verfahren 

 
Die Gebühr wird durch besonderen Bescheid erhoben.  
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§ 5 
Kosten für Fehlgeschirr 

 
Neben der Gebühr nach § 2 sind die Kosten für Fehlgeschirr zum jeweiligen Neuwert (zuzüglich 
der Beschaffungskosten) zu erstatten.  
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Landkreis Gifhorn in Kraft.  
 
Die Gebührensatzung vom 12.09.2013, veröffentlicht am 31.10.2013 im Amtsblatt des Landkreises 
Gifhorn Nr. 11/2013 wird aufgehoben. 
 
Meinersen, 04.05.2017 

(L. S.) 
Richter 
Stellv. Gemeindedirektorin 
 

Satzung 
 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Müden (Aller) 

 
Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2016 (Nds. GVBl. 
S. 226) und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 
23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.09.2015 (Nds. GVBl. S. 186) 
hat der Rat der Gemeinde Müden (Aller) in seiner Sitzung am 14.03.2017 folgende Satzung 
beschlossen: 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung 

und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) 
erhebt die Gemeinde Müden (Aller) – sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff 
BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung Beiträge von den 
Grundstückeigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser öffentlichen 
Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen im 
Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 Nr. 3 
NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte Teile 
einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbständig nutzbaren Abschnitt einer 
Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
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§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die 

Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen Einrichtungen 
benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde hierfür aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 
2. für die Freilegung der Fläche; 
 
3. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn 

mit Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 
der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 
Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) kombinierten Rad- und Gehwegen 
d) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
e) niveaugleichen Mischflächen, 
f) Bushaltestellen und Busbuchten, 
g) Beleuchtungseinrichtungen, 
h) Rinnen- und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen 

Einrichtungen, 
i) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
j) Parkflächen (auch Standspuren) und Grünanlagen soweit sie Bestandteil der 

öffentlichen Einrichtungen sind; 
 

5. für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, 
Plätzen und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

 
6. der Fremdfinanzierung; 
 
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme bewirkten 

Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 
8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 
9. für die vom Personal der Gemeinde für Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 zu erbringenden Werk- 

und Dienstleistungen. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für  

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,  
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus, 

 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.  
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§ 4 
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand 

 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der Inanspruchnahme 

der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von dem beitragsfähigen 
Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil des beitragsfähigen 
Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, soweit sie Eigentümerin oder 
Erbbauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen Grundstücks ist.  

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die Allgemeinheit 

auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die deutlich überwiegend  
dem Anliegerverkehrs dienen, sowie bei verkehrs- 
beruhigten Wohnstraßen 25 v. H., 

 
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 

örtlichen Verkehr 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und 
Bushaltestellen 60 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
öffentlichen Einrichtung 35 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 50 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 30 v. H., 

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Durchgangsverkehr dienen,  
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-  
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und  
Bushaltestellen 70 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde, 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
öffentlichen Einrichtung 45 v. H., 
 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 60 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 40 v. H., 

 
4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG, die 

deutlich überwiegend dem Anliegerverkehr dienen 25 v. H., 
 

5. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG, bei 
denen Anlieger- und Durchgangsverkehr in etwa gleich stark  
sind oder bei denen der Durchgangsverkehr überwiegt 60 v.H., 
 

6. bei Fußgängerzonen 30 v. H., 
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(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur 

Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 
 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch eine 

ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige Gründe für 
eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, die 
sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit 
dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im bürgerlich-

rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke baulich oder 
gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 6. Für die 
übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden Teilflächen jenseits einer 
Bebauungsplangrenze, der Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB oder einer 
Tiefenbegrenzungslinie – richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,  
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit der 
Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  liegen und bei Grundstücken, 
die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Fläche im 
Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im 
Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr 
verläuft;  

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder 

gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung und einer 
Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 
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(4) Bei berücksichtungspflichtigen Grundstücken, die  
 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. 
Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind 
(landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu legen, 
die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  
 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtungspflichtigen Grundstücken, die baulich 

oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude und Biogasanlagen werden stets wie eine Bebauung 
mit einem Vollgeschoss behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 
Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich 
oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise 
baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als 
ein Vollschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flächen – 

bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 
Nr. 1 und Nr. 2), 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse; 

 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen anderen 
Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei bei 
Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen 
aufgerundet wird; 
 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der 
baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 
geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 
abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze, Parkhäuser oder eine Tiefgaragenanlage 
errichtet werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
die Zahl von einem Vollgeschoss, 
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f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, die 
Zahl von zwei Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in der näheren 
Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 
BauGB) Berechnungswert nach lit. a) - c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die Höhe 

der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die sich 
nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach Nr. 
1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis  
Nr. 5), wenn sie  
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 

Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit 
 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 
durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3,  
§ 4 und 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend gewerblich oder überwiegend in 
einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und 
Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) oder 

durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), Gewerbegebietes 
(§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder Sondergebietes i. S. von § 11 
BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise  
nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauer- 
kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils  
so genutzt werden 0,5, 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem 

Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), wenn 
 

  a) sie ohne Bebauung sind, bei 
aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  

Wasserflächen 0,0167, 
bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 

land 0,0333, 
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cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0, 

 was auch dann gilt, wenn sich auf Teilflächen von ihnen 
 Windkraft- oder selbständige Photovoltaikanlagen 
 befinden, 

 
b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen  

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden  
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5, 

 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 

stellen einschließlich der auf ihnen im Rahmen der  
landwirtschaftlichen Nutzung betriebene Biogasan- 
lagen oder landwirtschaftliche Nebengebäude  
(z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil- 
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
 0,2 ergibt, 1,0, 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die  
Restfläche gilt lit. a), 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung  

besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt,  1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. b), 

 
e) auf ihnen außerhalb von landwirtschaftlichen Hof- 

stellen Biogasanlagen gewerblich betrieben werden, 
für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Einrichtungen der Biogasanlage 
 
geteilt durch die Grundflächezahl 0,2 ergibt, 1,5 
für die Restfläche gilt lit. a) 
 

f) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,  
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten  
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere  
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt  
lit. a), 

 
g) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung  

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
erfassten Teilflächen  
bb) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 
 betrieben dienen, 1,5 

 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss 

bb) mit sonstigen Baulichkeiten  1,0 
 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
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cc) ohne Bebauung  1,0 
für die Restfläche gilt lit. a). 

 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 

 
§ 8 

Aufwandsspaltung 
 

Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbständig erhoben 
werden für  

 
1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines von 

ihnen, 
 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines von 

ihnen, 
 

6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 
Gehwege oder eines von ihnen, 
 

7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächen- 
entwässerung der öffentlichen Einrichtung, 

 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungs- 

einrichtungen der öffentlichen Einrichtung, 
 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
 

 10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßen- 
begleitgrüns. 

 
§ 9 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 

Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbständig nutzbaren Abschnitten entsteht die Beitragspflicht mit 

der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit dem 
Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die technischen 

Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten Bauprogramm fertiggestellt sind 
und der Aufwand berechenbar ist. 
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§ 10 
Vorausleistungen 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, sobald 
mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der 
endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig 
ist.  

§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer 

des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des 
Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
 

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und Teileigentum 
sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines Erbbaurechts 
auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- oder Teileigentum. 

 
§ 12 

Beitragsbescheid 
 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen Bescheid 
festgesetzt. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach der 
Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 14 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch 

Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 

entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unter-nehmerrechnungen 
und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den Kosten für den Ausbau von 
Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen Einrichtungen zu ermitteln und nach 
Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu verteilen, von denen aus die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der betreffenden öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 

 
(4) Ein Ablösevertrag wird wirksam, wenn der auf das betroffene Grundstück entfallende 

Ausbaubeitrag das Doppelte oder mehr als das Doppelte oder die Hälfte oder weniger als die 
Hälfte des Ablösebetrages ausmacht. In einem solchen Fall ist der Ausbaubeitrag durch 
Beitragsbescheid festzusetzen und unter Anrechnung des gezahlten Ablösebetrages 
anzufordern oder die Differenz zwischen gezahlten Ablösebetrag und Ausbaubeitrag zu 
erstatten. 
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§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
23.09.2010 außer Kraft. 
 
Müden (Aller), 14.03.2017 

(L. S.) 
Weichsler 
Stellv. Gemeindedirektor 
 
BEKANNTMACHUNG 
 
der Gemeinde Müden (Aller) 
 
Satzung über die Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles „Flettmar II“, 
Gemeinde Müden (Aller), Gemeindeteil Flettmar 
 
Der Rat der Gemeinde Müden (Aller) hat in seiner Sitzung am 25.04.2017 die Satzung über die 
Festlegung des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles „Flettmar II“ als Satzung gemäß § 10 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Satzung ist der anliegenden Gebietsabgrenzung zu 
entnehmen.6 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Satzung über die Festlegung des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles „Flettmar II“ in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
Die Satzung einschließlich ihrer Begründung kann in der Verwaltung der Gemeinde Müden (Aller) 
während der Sprechzeiten (dienstags 8:00 – 12:00 h und 14:00 – 18:00 h und donnerstags 8:00 – 
12:00 h und 13:00 - 15:30 h) und im Rathaus der Samtgemeinde Meinersen, Bauamt, Hauptstraße 
1 in 38536 Meinersen während der Sprechzeiten (montags, dienstags, donnerstags und freitags 
8:00 h bis 12:00 h und donnerstags 14:00 bis 18:00 h) von jedermann eingesehen werden. Ein 
Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten kann vorher unter der Durchwahl 05372 – 89 618 
vereinbart werden. Über den Inhalt der Satzung kann umfassend Auskunft verlangt werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 BauGB die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des BauGB bezeichneten Vorschriften dann 
unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der 
zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch die Satzung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Müden (Aller), 15. Mai 2017 

(L. S.) 
Montzka 
Gemeindedirektor 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 
Bebauungsplan "Brommerkamp IV" 1. Änderung     
 
Der Rat der Gemeinde Adenbüttel hat in seiner Sitzung am 19.05.2017 den Bebauungsplan 
„Brommerkamp IV“ 1. Änderung als Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
dazugehörige Begründung beschlossen. 
. 
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplans ist der nachstehenden 
Gebietsabgrenzung zu entnehmen.7 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich seiner Begründung kann in der Verwaltung der Gemeinde 
Adenbüttel während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Einen Terminwunsch 
außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der Durchwahl 05304 - 1748 vereinbaren. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes kann umfassend Auskunft verlangt werden. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, wenn diese Verletzungen oder Mängel nicht innerhalb eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Adenbüttel geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der zur 
Zeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Adenbüttel, den 19.05.17 
 
Skupin 
Bürgermeister 

 
AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 

 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Westerendstraße Nord“     
 
 
Der Rat der Gemeinde Adenbüttel hat in seiner Sitzung am 19.05.2017 den Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung „Westerendstraße Nord“ gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
dazugehörige Begründung beschlossen. 
. 
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist der 
nachstehenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.8 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung in Kraft. 
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Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann in der Verwaltung 
der Gemeinde Adenbüttel während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Einen 
Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der Durchwahl 05304 - 1748 
vereinbaren. Über den Inhalt der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung kann umfassend Auskunft 
verlangt werden. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs unbeachtlich sind, wenn diese Verletzungen oder Mängel nicht innerhalb eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Adenbüttel geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der zur 
Zeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Adenbüttel, den 19.05.17 
 
Skupin 
Bürgermeister 

 
I. 

 
HAUSHALTSSATZUNG 

 der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Meine in der Sitzung am 4. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  9.991.200 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  10.236.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge  300.300 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  9.514.900 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  9.344.700 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  1.176.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  4.095.700 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.447.100 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  97.600 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  12.138.000 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  13.538.000 Euro 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.447.100 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.580.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer 360 v. H. 

Meine, 4. April 2017  
(L. S.) 

Heinsohn-Buchmann 
Bürgermeisterin 

 
II. 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
08.05.2017 unter dem AZ 111-09-02/9-1 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Papenteich öffentlich aus. 
 
Meine, 15.05.2017 
 
Heinsohn-Buchmann 
Bürgermeisterin 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung  
 

der Gemeinde Rötgesbüttel für das Haushaltsjahr 2017 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der  
Gemeinde Rötgesbüttel in der Sitzung am 16. Mai 2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
  

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamt-
beträge 

 
 
 

–Euro- 

 
erhöht  

um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
vermindert 

 um 
 
 
 
 
 

-Euro- 

 
und damit der 

Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans 

einschließlich der 
Nachträge 

festgesetzt auf 
 

-Euro- 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge 2.012.300 17.000  2.029.300 
ordentliche Aufwendungen 2.012.300 17.000  2.029.300 
außerordentliche Erträge 0   0 
außerordentliche Aufwendungen 0   0 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit 

1.886.300 17.000  1.903.300 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

1.814.000 15.800  1.829.800 

Einzahlungen für  
Investitionstätigkeit 

114.100   114.100 

Auszahlungen für  
Investitionstätigkeit 

406.900 143.100  550.000 

Einzahlungen für  
Finanzierungstätigkeit 

    

Auszahlungen für  
Finanzierungstätigkeit 

25.700   25.700 
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Nachrichtlich:      

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

2.000.400 17.000  2.017.400 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

2.246.600 158.900  2.405.500 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht 
verändert. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert: 
 
Rötgesbüttel, 16. Mai 2017 
 
Schölkmann 
Bürgermeister  

II. 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 115 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG 
vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro sowie im Rathaus der Samtgemeinde Papenteich öffentlich aus. 
 
Rötgesbüttel, 29.05.2017 
 
Schölkmann 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
 
der Gemeinde Rötgesbüttel 
 
Der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel hat mit Beschluss vom 04.05.2017 den Bebauungsplan 
„Schierenbalken-Neufassung“, 4. Abschnitt als Satzung und die Begründung gemäß § 10 BauGB 
beschlossen.  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
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Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Gebietsabgrenzung.9 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung während der Sprechstunden im 
Gemeindebüro der Gemeinde Rötgesbüttel einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rötgesbüttel, den 10.05.2017 
 
      (L. S.) 
Schölkmann 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
 
der Gemeinde Rötgesbüttel 
 
Der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel hat mit Beschluss vom 04.05.2017 den Bebauungsplan 
„Ostfeld II“ mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) als Satzung und die Begründung gemäß § 10 
BauGB beschlossen. Die zusammenfassende Erklärung über die Berücksichtigung der 
Umweltbelange wurde gebilligt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Gebietsabgrenzung.10 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit ÖBV, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung über die Berücksichtigung der Umweltbelange während der Sprechstunden im 
Gemeindebüro der Gemeinde Rötgesbüttel einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
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10 abgedruckt auf Seite 394 dieses Amtsblattes 



ABL Nr. 5/2017 

381 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rötgesbüttel, den 10.05.2017 
 

(L. S.) 
Schölkmann 
Bürgermeister 
 
Bekanntmachung 
 
der Gemeinde Rötgesbüttel 
 
Der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel hat mit Beschluss vom 04.05.2017 den Bebauungsplan 
„Ortsmitte“ mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) als Satzung und die Begründung gemäß § 10 
BauGB beschlossen. Die zusammenfassende Erklärung über die Berücksichtigung der 
Umweltbelange wurde gebilligt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Gebietsabgrenzung.11 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit ÖBV, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung über die Berücksichtigung der Umweltbelange während der Sprechstunden im 
Gemeindebüro der Gemeinde Rötgesbüttel einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rötgesbüttel, den 10.05.2017 
      (L. S.) 
 
Schölkmann 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 
der Gemeinde Rötgesbüttel 
 
Der Rat der Gemeinde Rötgesbüttel hat mit Beschluss vom 04.05.2017 den Bebauungsplan 
„Hinter den Wiesen“ mit örtlichen Bauvorschriften (ÖBV) als Satzung und die Begründung 
gemäß § 10 BauGB beschlossen. Die zusammenfassende Erklärung über die Berücksichtigung 
der Umweltbelange wurde gebilligt. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Gebietsabgrenzung.12 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan mit ÖBV, die Begründung und die zusammenfassende 
Erklärung über die Berücksichtigung der Umweltbelange während der Sprechstunden im 
Gemeindebüro der Gemeinde Rötgesbüttel einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 
einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
wird hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Rötgesbüttel, den 10.05.2017 

(L. S.) 
Schölkmann 
Bürgermeister 

 
I. 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
 der Gemeinde Schwülper für das Haushaltsjahr 2017 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der 
Gemeinde Schwülper in der Sitzung am 4. April 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  

 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  8.810.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  8.764.900 Euro 
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1.3 der außerordentlichen Erträge  472.900 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  347.800 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  8.418.800 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  8.144.700 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  2.104.500 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  1.671.200 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  30.000 Euro 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  10.523.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  9.845.900 Euro 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.403.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 

 
Gr. Schwülper, 4. April 2017  

(L. S.) 
Lestin 
Bürgermeister 

II. 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit verkündet. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom 06.06. bis einschl. 14.06.2017 
während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im Gemeindebüro sowie im Rathaus der 
Samtgemeinde Papenteich öffentlich aus. 
 
Schwülper, 22.05.2017 
 
Lestin 
Bürgermeister 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 
 
- - -  
 
D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 
 
- - -  



Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung        © 2016

Fachbereich Stadtplanung

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 109
"Schulplatz -  Konrad-Adenauer-Straße"
mit örtlicher Bauvorschrift (ÖBV)
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Gebietsabgrenzung Maßstab 1 : 5.000

Gemeinde Rötgesbüttel

-  -  -

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Schierenbalken“

▬  ▬  ▬
Geltungsbereich der Neufassung, 4. Abschnitt

C·G·P Bauleitplanung GmbH, Nelkenweg 9, 29392 Wesendorf
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© 2016 Vermessung und Katasterverwaltung Niedersachsen

- Katasteramt Gifhorn

________________________________________________________________________________________

Gemeinde Rötgesbüttel

▬  ▬  ▬  
Geltungsbereich des Bebauungsplanes
„Ostfeld II“ mit ÖBV

C·G·P Bauleitplanung GmbH, Nelkenweg 9, 29392 Wesendorf



Gebietsabgrenzung Maßstab 1 : 5.000

Gemeinde Rötgesbüttel

▬ ▬
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Ortsmitte“ mit ÖBV

●  ●  ●  ●

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

① „Maschwiesen II“

② „Ochsenberg Masch“

③ „Lehmstücke“

④ „Südfeld“, 2. Änderung und Erweiterung 

C·G·P Bauleitplanung GmbH, Nelkenweg 9, 29392 Wesendorf
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  © 2016 Vermessung und Katasterverwaltung Niedersachsen

- Katasteramt Gifhorn

Gemeinde Rötgesbüttel

▬  ▬  ▬  
Geltungsbereich des Bebauungsplanes
„Hinter den Wiesen“ mit ÖBV

C·G·P Bauleitplanung GmbH, Nelkenweg 9, 29392 Wesendorf
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